
Verfolgt man die Produktwer-
bung, erhält man oberflächlich 
den Eindruck, dass die neuen 

Innovationstarife sämtliche Bedingungs-
unterschiede zum Markt decken. Was 
sollte den Makler also hindern, einen sol-
chen Tarif zu empfehlen, der die Marktin-
novationen der Wettbewerber schlicht 
vorwegnimmt? Er müsste den Anpassung-
starif nicht einmal mehr turnusmäßig 
prüfen, weil dieser sich automatisch zum 
Markt-Benchmark upgradet. 

Ob Makler indessen bei der Empfeh-
lung von Innovationspolicen sicherer be-
raten als bei normalen Tarifwerken, er-
scheint zweifelhaft. Denn wenn der Mak-
ler diese Tarife in seine Marktauswahl in-
tegrieren will, wird es schwierig. Zum ei-
nen kann er kaum Ratingvergleiche her-
anziehen, weil Anpassungstarife vielfach 
noch gar nicht einbezogen sind. Zum an-
deren muss er die Ausgestaltung der Ga-
rantie, die der Versicherer mit dem Inno-
vationstarif anbietet, sehr intensiv studie-
ren. Denn die Tarife weichen teilweise er-
heblich voneinander ab. Als grundlegen-
de Kategorien lassen sich die Tarife mit er-
weitertem Vorsorgeschutz von den 
Leistungsgarantietarifen unterscheiden.

Der erweiterte Vorsorgeschutz er-
streckt den Versicherungsschutz auf Risi-

ken, die zwar nach der Police des bestands-
führenden Versicherers ursprünglich 
nicht eingeschlossen, aber nach dem Ta-
rifwerk eines Konkurrenzanbieters mit-
versichert sind. Dies bedeutet, dass der be-
standsführende Versicherer Leistungen 
für diese Risiken auf der Grundlage der 
Bedingungen des Konkurrenten erbringt. 
Allerdings sind die Verhältnisse nur 
schwer für den Makler überschaubar, weil 
Unterschiede im Umfang der Leistung 
nicht abgesichert werden. So sehen die Ta-
rife teilweise vor, dass die in der Original-
police vereinbarte Deckungssumme als 
Entschädigungsobergrenze bleibt, es wer-
den teilweise aber auch durchaus weiter-
gehende Maximierungen eingezogen.

 Auch kann es vorkommen, dass nicht 
generell zum Vertrag vereinbarte Selbstbe-
halte gestrichen werden. Überdies nimmt 
ein Teil der Bedingungen Risiken aus, die 
zum Zeitpunkt des Schadeneintritts gegen 
Mehrbeitrag mit der erweiterten Vorsor-
gepolice hätten gedeckt werden können. 
War es zum Schadenzeitpunkt also mög-
lich, das Risiko beim gewählten Versiche-
rer gegen Zuschlag zu versichern, wird es 
vom erweiterten Vorsorgeschutz nicht 
umfasst. Ebenso wenig kann sich der Kun-
de bei einem Teil der Anpassungstarife auf 
die erweiterte Vorsorge berufen, wenn das 

Risiko bereits bedingungsgemäß mitversi-
chert war und lediglich der Leistungsum-
fang des konkurrierenden Versicherers 
weitergeht. Hinzu kommt, dass zu versi-
chernde Personen nicht als zu versichern-
de Risiken gelten. Die erweiterte Vorsorge 
gilt daher nicht für Personen, die nur nach 
den Bedingungen konkurrierender Versi-
cherer mitversichert wären. Auch sonsti-
ge Bedingungsverbesserungen, etwa ein 
Kürzungsverzicht bei Obliegenheitsverlet-
zungen oder ein Regressverzicht, werden 
schließlich nicht von der erweiterten Vor-
sorge umfasst.

Die ebenfalls marktpräsente Bestleis-
tungsgarantie hat anders als die erweiter-
te Vorsorge nicht versicherte Risiken zum 
Gegenstand, sondern versicherte Leistun-

Innovationsanpassungs tarife

Brokers best Choice? 
In der privaten Haftpflichtversicherung sind Tarife mit marktinnovativer Leistungsdyna-
mik ohne Mehrbeitrag en vogue. Doch können Makler diese unbedenklich empfehlen? 
Vorsicht ist hier angebracht, denn diese Policen bedingen höhere Nachbetreuungsauf-
wände und verschieben Haftungsrisiken auf den Schadenfall.

KOMPAKT

In diesem Artikel lesen Sie:

 ■ Marktinnovationspolicen in der Haft-

pflichtversicherung verschaffen dem 

Makler nur scheinbar größere Bera-

tungssicherheit.

 ■ Wegen ihrer Einschränkungen und 

Ausschlüsse sind sie in der Beratungssi-

tuation sehr komplex. 
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gen. Die Garantie gilt demgemäß für den 
Fall, dass das Bedingungswerk eines kon-
kurrierenden Versicherers umfangreiche-
re Leistungen bietet. So greifen beispiels-
weise höhere Entschädigungsgrenzen des 
Wettbewerbs im Rahmen der vereinbar-
ten Deckungssumme oder Selbstbehalte 
werden unter Einhaltung generell verein-
barter Beträge abgesenkt. Für Ansprüche, 
die über die gesetzliche Haftpflicht hin-
ausgehen, gilt die Leistungsgarantie nicht. 
Deshalb umfasst sie nicht Erweiterungen 
des gesetzlichen Schadensersatzes um et-
wa Schäden durch deliktsunfähige Perso-
nen oder unentgeltliche Hilfeleistungen. 

Die Leistungsgarantie gleicht nur die 
policenmäßige Beschränkung gesetzlicher 
Schadensersatzansprüche des bestands-
führenden Versicherers aus, indem der 
weitergehende Schutz von Konkurrenzbe-
dingungen gelten soll. Eine Berufung auf 
die Wettbewerbsbedingungen kann daran 
scheitern, dass die Leistungsgarantie nur 
für weitergehende Leistungen und nicht 
für unversicherte Risiken gilt. Überdies er-
weitert die Leistungsgarantie ebenso wie 
die erweiterte Vorsorge nicht den versi-
cherten Personenkreis oder sonstige Be-
dingungsverbesserungen.

Auch im Schadensfall stellt die Anpas-
sungspolice den Makler vor besondere He-
rausforderungen. Denn der Versiche-
rungsnehmer muss jetzt den weitergehen-
den Versicherungsschutz der Konkurrenz-
police nachweisen. Aus diesem Grunde 
kommt der Makler kaum darum herum, 
dem Versicherungsnehmer die Schaden-
regulierung anzubieten, wenn er eine Po-
lice mit erweitertem Vorsorgeschutz oder 
einer Leistungsgarantie empfiehlt. Damit 
steht bereits bei der Empfehlung fest, dass 
der Kunde wahrscheinlich im Schadenfall 
einen Anlass für die Beratung haben wird, 
weil der Makler prüfen muss, ob ein an-
derer in Deutschland zugelassener Versi-
cherer den benötigten Versicherungs-
schutz bietet. So läuft der Makler erst im 
Schadenfall Gefahr, zu übersehen, dass 
Versicherungsschutz am Markt zu günsti-
geren Konditionen bestanden hätte. Eben-
so besteht das Risiko, dass Obliegenheiten 
im Schadenfall nicht gewahrt werden, 

weil der Makler fehlerhaft annimmt, Ver-
sicherungsschutz bestünde nicht. 

Ebenso kann sich der Makler hier 
haftbar machen, wenn der Leistungsan-
spruch gegen den bestandführenden Ver-
sicherer verjährt, nachdem das bessere Be-
dingungswerk zu spät entdeckt wird. Er-
weiterte Vorsorge- und Leistungsgarantie-
policen bringen somit im Ergebnis nicht 
nur höhere Nachbetreuungsaufwände, 
sondern auch eine Verschiebung der Haf-
tungsrisiken für den Makler mit sich. 

Risikoausschlüsse prüfen

Demgegenüber beschränkt sich die Bera-
tungshaftung des Maklers aus Anlass der 
Empfehlung einer Normalpolice auf sol-
che Bedingungswerke, die zum Zeitpunkt 
der Beratung im Versicherungsmarkt ver-
fügbar sind. Später in den Markt einge-
führte Bedingungswerke sind für die Haf-
tung des Maklers unerheblich. Bedin-
gungswerke mit erweiterter Vorsorge oder 
Leistungsgarantien beziehen sich demge-
genüber nicht auf die Marktsituation bei 
Vertragsabschluss, sondern ausschließlich 
auf Tarife und Bedingungen, die im Zeit-
punkt des Schadenseintritts verfügbar 
sind. 

Schlecht beraten wäre ein Makler 
auch, wenn er im Vertrauen auf die Leis-
tungen von Tarifen mit erweitertem Vor-
sorgeschutz oder Leistungsgarantie be-
stimmte Nachteile im Bedingungswerk in 
Kauf nimmt. Im Falle einer Änderung des 
vorteilhafteren Bedingungswerkes eines 
Mitbewerbers oder der Schließung dieses 
Tarifs für das Neugeschäft kann der Ver-
sicherungsnehmer nicht mehr die Leis-
tung nach dem vorteilhafteren Bedin-
gungswerk verlangen. Hätte der Makler 
dieses aber empfohlen, bliebe dem Versi-
cherungsnehmer der Deckungsvorteil er-

halten, wenn der Versicherer nicht von der 
Möglichkeit einer Änderungskündigung 
Gebrauch macht. Bei Tarifen mit erwei-
terter Vorsorge sollte der Makler ins Kal-
kül ziehen, dass teilweise sehr kurze Kün-
digungsfristen vereinbart sind. Auch Risi-
koausschlüsse sollte der Makler prüfen. 
Anpassungen beziehen sich nicht auf gän-
gige Ausschlüsse wie beispielsweise Schä-
den aus dem Gebrauch versicherungs-
pflichtiger Kraftfahrzeuge oder vorsätzlich 
herbeigeführte Schäden.

Wegen ihrer Einschränkungen und 
Ausschlüsse in der konkreten Beratungs-
situation können als erweiterte Vorsorge 
oder Leistungsgarantie angebotene Inno-
vationsversicherungen sehr komplex sein. 
Wird die von der Produktwerbung ge-
weckte Deckungserwartung im Schaden-
fall nicht erfüllt, kann der Kunde den 
Makler, der ihn nicht pflichtgemäß über 
den tatsächlichen Versicherungsumfang 
aufgeklärt hat, haftbar machen. Außer-
dem steht eine seriöse Beitragskalkulati-
on in einem gewissen Spannungsverhält-
nis zu der jederzeitigen marktinnovativen 
Erweiterung des Versicherungsschutzes. 
Makler sollten daher darauf achten, dass 
sich Anpassungstarife nicht als verhäng-
nisvolles Gimmick entpuppen. ■

VM-Autor: Jürgen Evers ist als Rechtsanwalt in 
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MEHR INFOS
Tipps und Informationen rund ums Thema 

Vertriebsrecht finden Sie auf der Homepage 

von Blanke Meier Evers, Bremen, unter www.

bme-law.de oder bei Rechtsanwalt Jürgen 

Evers, Telefon: 04 21/69 67 70.
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